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Verordnung
zur Ausfiihrung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen
und nach § 92 SGB XI (APG DVO NRW)

Vom 21. Oktober 2014

Auf Grund des § 92 Satz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch - Soziale Pflegeversicherung -
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBI. | S. 1014, 1015), der zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 28. Mai 2008 (BGBI. | S. 874) geandert worden ist, und des § 3 Absatz 3 des Al-
ten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen vom 2. Oktober 2014 (Artikel 1 des Gesetzes zur
Entwicklung und Starkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur
Weiterentwicklung und Sicherung der Qualitat von Wohn- und Betreuungsangeboten fur altere
Menschen, pflegebedirftige Menschen, Menschen mit Behinderung und ihre Angehdrigen vom
2. Oktober 2014 (GV. NRW. S. 619)) verordnet die Landesregierung im Einvernehmen mit dem
Landtag und auf Grund der §§ 7 Absatz 5, 9 Absatz 3, 10 Absatz 9, 12 Absatz 2, 13 Absatz 2 und
14 Absatz 9 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen verordnet das Ministerium fir
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter im Einvernehmen mit dem Landtag:
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Teil 1
Finanzierung von Pflegeeinrichtungen im Sinne
des § 71 des Elften Buches Sozialgesetzbuch

Kapitel 1
Ermittlung der anerkennungsfahigen Aufwendungen stationarer Pflegeeinrichtungen

Abschnitt 1
Anerkennungsfahigkeit von Aufwendungen

§1

Allgemeine Bestimmungen, Begriffsdefinitionen

(1) Die Ermittlung der forderungsfahigen Aufwendungen im Sinne des § 10 Absatz 1 des Alten-
und Pflegegesetzes erfolgt nach MaBgabe der nachfolgenden Vorschriften dieses Kapitels.

(2) Anlageglter im Sinne dieser Verordnung miissen dem dauerhaften Betrieb einer Pflegeein-
richtung zu dienen bestimmt sein. Die folgenden Regelungen unterscheiden zwischen Gebauden
einschlieBlich der steuerrechtlich dem Gebaude zuzuordnenden Gebaudebestandteile (langfristi-
ge Anlagegliter) und anderen Wirtschaftsgutern einschlieBlich Betriebsvorrichtungen, die nicht
zum Verbrauch bestimmt und daher nicht der Berechnung der Pflegevergiitung zuzuordnen sind
(sonstige Anlagegtiter).

(3) Als Datum der erstmaligen Inbetriebnahme einer Einrichtung in einem Gebaude gilt das Da-
tum, zu dem eine Tragerin oder ein Trager erstmals die pflegerische Versorgung im Rahmen ih-
res oder seines Versorgungsvertrags nach § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch anbietet
und tatsachlich zur Nutzung bereitstellt.

(4) Tragerin oder Trager einer Pflegeeinrichtung ist die natiirliche oder juristische Person, in de-
ren Namen und auf deren Rechnung Pflege- und Betreuungsleistungen erfolgen und die Inhaber
des Versorgungsvertrags nach § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch ist. Einer Tragerin oder
einem Trager einer Einrichtung im Sinne dieser Verordnung gleichgestellt ist eine natlrliche oder
juristische Person, die mit hinreichender Wahrscheinlichkeit die kiinftige Tragerschaft einer Pfle-
geeinrichtung Ubernimmt.
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(5) Bei der Ermittlung der Nettogrundflache im Sinne dieser Verordnung sind die Regelungen der
DIN 277 in der jeweils geltenden Fassung zu Grunde zu legen.

(6) Als Restwert eines Anlagegutes gilt im Rahmen dieser Verordnung die Differenz zwischen
dem urspringlich tatsachlich entstandenen und anerkannten Herstellungs- beziehungsweise An-
schaffungsaufwand zuzlglich etwaiger anerkannter Modernisierungsaufwendungen und der
Gesamtsumme aller bei der Ermittlung der jahresbezogen anzuerkennenden Aufwendungen be-
reits berlicksichtigten auf Grundlage dieses Aufwandes linear berechneten Refinanzierungsan-
teile fur das Anlagegut.

§2
Aufwendungen fiir die erstmalige Herstellung und Anschaffung von langfristigen Anlagegii-
tern

(1) Aufwendungen fur die erstmalige Herstellung und Anschaffung von langfristigen Anlagegu-
tern sind im Rahmen der Angemessenheitsgrenze des Absatzes 2 anerkennungsfahig. Sie sind
bezogen auf den Zeitpunkt der Herstellung oder Anschaffung als Gesamtbetrag festzustellen
und bei der Ermittlung der jahresbezogen anzuerkennenden Aufwendungen im Wege der gleich-
maBigen Aufteilung so lange zu berlicksichtigen, bis der Gesamtbetrag vollstandig aufgeteilt
wurde.

(2) Als betriebsnotwendig werden nur Aufwendungen anerkannt, die zusammen mit den Auf-
wendungen flr die erstmalige Herstellung oder Anschaffung sonstiger Anlageguter nach § 4 ei-
nen Gesamtbetrag von 1887 € je gm Nettogrundflache (Angemessenheitsgrenze) nicht tberstei-
gen. Der Betrag der Angemessenheitsgrenze gilt flr das Jahr des Inkrafttretens dieser Verord-
nung und wird nach den Preisindizes flir Wohngebaude (Bauleistungen am Bauwerk) in Nord-
rhein-Westfalen (Basisjahr 2010=100) fir die Folgejahre jeweils auf Basis des Mai-Index des
Vorjahres fortgeschrieben und jahrlich von der obersten Landesbehdrde durch Erlass festge-
setzt.

(3) Bei der Berechnung der Angemessenheitsgrenze nach Absatz 2 kdnnen je Platz maximal fol-
gende Nettogrundflachen berlicksichtigt werden:

1. fUr vollstationare Pflegeeinrichtungen 53 gm Nettogrundflache

2. fur teilstationare Pflegeeinrichtungen 18 gm Nettogrundflache

(4) Fur Aufwendungen, die vor Inkrafttreten dieser Verordnung erfolgten, gelten die Angemes-
senheitsgrenzen gemaB Anlage 1. In der Vergangenheit anerkannte Uberschreitungen der Ange-
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messenheitsgrenzen gelten fort, soweit sie durch tatsachliche, belegbare Aufwendungen be-
grindet waren.

(5) Aufwendungen nach Absatz 1 sind auf einen Zeitraum von 50 Jahren linear zu verteilen.

(6) Wurde im Rahmen der erstmaligen Festsetzung der anerkennungsfahigen Aufwendungen
oder zu einem spateren Zeitpunkt fur Aufwendungen nach Absatz 1 von der zustandigen Behor-
de auf der Grundlage des jeweils geltenden Rechts ein kiirzerer Zeitraum zur linearen Verteilung
der Aufwendungen festgelegt, so ist dieser weiterhin zugrunde zu legen.

(7) Soweit eine Einrichtung, die ihren Betrieb vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung aufge-
nommen hat und nicht der Regelung des Absatz 6 unterfallt, Aufwendungen nach Absatzen 1 bis
4 durch langfristige Darlehen finanziert hat, kann abweichend von einer auf Absatz 5 basieren-
den Verteilung der darlehensfinanzierten Aufwendungen auch eine Anerkennung der vertraglich
geschuldeten Tilgungsleistungen beantragt werden, wenn das Darlehen in seiner Laufzeit eine
vollstandige Tilgung vorsieht. Zur Berechnung des anerkennungsfahigen Betrages ist dabei die
Gesamtsumme der bis zur Volltilgung noch verbleibenden Tilgungsbetrage zu ermitteln und
gleichmagig auf den restlichen Tilgungszeitraum zu verteilen. Der noch anzuerkennende Ge-
samtbetrag darf dabei nicht héher sein, als der Restwert der Einrichtung zum Zeitpunkt der be-
antragten Umstellung nach Satz 1. Nach vollstandiger Berlicksichtigung der so ermittelten Til-
gungsbetrage erfolgt — unabhangig von dem in Absatz 5 festgelegten Zeitraum - keine weiterge-
hende Beriicksichtigung der entsprechenden Aufwendungen.

§3
Aufwendungen fiir Erweiterung und wesentliche Verbesserung von langfristigen Anlagegii-
tern

(1) Aufwendungen fir Folgeinvestitionen im Sinne des § 10 Absatz 6 Satz 1 des Alten- und Pfle-
gegesetzes Nordrhein-Westfalen sind unabhangig von den in dieser Verordnung festgesetzten
Angemessenheitsgrenzen anzuerkennen, soweit sie betriebsnotwendig sind. Bei der Entschei-
dung Uber die Anerkennungsfahigkeit von Aufwendungen fur nicht zwingend erforderliche bauli-
che MaBnahmen im Sinne des § 10 Absatz 6 Satz 2 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen sind im Rahmen des § 10 Absatz 6 Satz 4 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen die fir einen Neubau im Jahr der Folgeinvestition geltenden Angemessenheitsgren-
zen zu beachten, soweit nicht ausnahmsweise eine Uberschreitung nach § 10 Absatz 3 Nummer
2 Satz 2 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen zugelassen wird. Eine Anerken-
nung nach § 10 Absatz 6 Satz 2 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen kann zu-
dem nur erfolgen, wenn zuvor die zwingend umzusetzenden gesetzlichen Vorgaben nach § 10
Absatz 6 Satz 1 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen erflllt sind.
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(2) Bei der Berechnung der Aufwendungen nach § 10 Absatz 6 des Alten- und Pflegegesetzes
Nordrhein-Westfalen bleiben Aufwendungen fiir MaBnahmen unbericksichtigt, die auch erfor-
derlich gewesen waren, um die Substanz oder die Verwendungs- und Nutzungsmadglichkeiten
von Anlagegutern in ihrem urspringlichen Zustand zu erhalten oder diesen Zustand wieder her-
zustellen (Instandsetzung und Instandhaltung).

(3) Im Falle der voriibergehenden Nutzung eines Ausweichgebdudes konnen unter der Voraus-
setzung, dass die MaBnahmen in Bezug auf Umfang und Dauer mit der nach § 10 Absatz 1 zu-
standigen Behorde abgestimmt wurden, hierflir entstandene angemessene Aufwendungen bei
der Berechnung der Gesamtaufwendungen der Umbau- oder ModernisierungsmaBnahme aner-
kannt werden. Derartige Aufwendungen sind nur soweit als angemessen zu bewerten, wie sie
das arithmetische Mittel der nach diesem Abschnitt festgesetzten Aufwendungen aller Pflege-
einrichtungen in Nordrhein-Westfalen nicht Ubersteigen. Die oberste Landesbehdrde ermittelt
die entsprechenden Durchschnittswerte einmal jahrlich.

(4) Sofern die Umsetzung einer MaBnahme nach § 10 Absatz 6 Satz 1 des Alten- und Pflegege-
setzes Nordrhein-Westfalen zwingend zu einer Reduzierung der verfligbaren Platzzahl in dem
vorhandenen Gebaudebestand fiihrt, werden BaumaBnahmen, die dem Wiedererreichen der ur-
sprunglich verfligbaren Platzzahl innerhalb der Einrichtung dienen und die im zeitlichen Zusam-
menhang mit der MaBnahme nach § 10 Absatz 6 Satz 1 des Alten- und Pflegegesetzes Nord-
rhein-Westfalen durchgefiihrt werden, als Teil dieser MaBnahme betrachtet. Uber die Zuldssig-
keit einer Platzzahlerweiterung nach § 10 Absatz 6 Satz 3 des Alten- und Pflegegesetzes Nord-
rhein-Westfalen entscheidet der ortliche Trager der Sozialhilfe auf der Grundlage seiner Planung
nach § 7 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen.

(5) Aufwendungen nach § 10 Absatz 6 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen sind
auf einen Zeitraum von 25 Jahren linear zu verteilen.

(6) Ubersteigen die anzuerkennenden Aufwendungen fiir MaBnahmen nach § 10 Absatz 6 Satz 1
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen einschlieBlich der vor der MaBnahme noch
bestehenden Restwerte die Kosten eines Ersatzneubaus oder mehrerer Ersatzneubauten und
entscheidet sich die Tragerin oder der Trager der Einrichtung daher fur einen solchen Ersatzneu-
bau, so sind auch die Aufwendungen zur Herstellung des Ersatzneubaus abweichend von § 2
Absatz 5 auf einen Zeitraum von 25 Jahren linear zu verteilen. Dies gilt nur, soweit die bisherige
Nutzung des urspriinglichen Gebaudes vollstandig und dauerhaft aufgegeben wird. Soweit im
Falle eines Ersatzneubaus noch Restwerte des aufzugebenden Gebaudes anzuerkennen sind,
sind diese flr die Vergleichsberechnung nach Satz 1in die Kosten des Ersatzbaus einzurechnen.
Ein Restwert der aufzugebenden Gebaude ist nur dann weiterhin anerkennungsfahig, wie er
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nicht durch einen im Zusammenhang mit der Nutzungsaufgabe erzielten Erlés gedeckt ist oder
unter Berlicksichtigung marktiiblicher Verkaufsmaoglichkeiten hatte gedeckt werden kénnen. Die
zustandige Behorde kann insoweit von der Tragerin oder dem Trager eine umfassende Darle-
gung einschlieBlich eines in Abstimmung mit der Behorde zu beauftragenden Sachverstandigen-
gutachtens verlangen.

(7) Sofern die Umsetzung einer MaBnahme nach § 10 Absatz 6 Satz 1 des Alten- und Pflegege-
setzes Nordrhein-Westfalen in einer oder mehreren Einrichtungen einer Tragerin oder eines Tra-
gers zu einer Reduzierung der verfligbaren Platzzahl in dem vorhandenen Gebaudebestand
flhrt, ein Ersatz dieser Platze aber nicht durch eine BaumaBnahme nach Absatz 4 oder Absatz 6
maoglich ist, kann die Tragerin oder der Trager auch insoweit bis zum 31. Juli 2018 wegfallende
Platze aus mehreren eigenen Einrichtungen in einem Neubau zusammenfassen. Fir diesen Neu-
bau gilt hinsichtlich des Refinanzierungszeitraums Absatz 5; im Ubrigen die fiir Neubauten giilti-
gen Regelungen. Stammen die Platze fur einen solchen Neubau aus Einrichtungen im Zustandig-
keitsbereich verschiedener ortlicher Sozialhilfetrager, so ist die Zustimmung samtlicher betroffe-
ner Ortlicher Sozialhilfetrager fur die Anerkennung der MaBnahme erforderlich.

§4
Aufwendungen flir die erstmalige Herstellung, Anschaffung und
Aufrechterhaltung des betriebsnotwendigen Bestandes an sonstigen Anlagegiitern

(1) Aufwendungen fir die Herstellung oder Anschaffung sowie Aufrechterhaltung des betriebs-
notwendigen Bestandes an sonstigen Anlagegutern und ihrer Funktionsttichtigkeit sind in Héhe
von jahrlich elf Prozent des bei der Inbetriebnahme fiir die sonstigen Anlageglter aufgewende-
ten Gesamtbetrages anerkennungsfahig. Fir die Berechnung des jahresbezogen anerkennungs-
fahigen Betrages wird der bei der Inbetriebnahme fir diese Anlagegiter aufgewendete Gesamt-
betrag einrichtungsbezogen nach den Preisindizes flir Wohngebaude (Bauleistungen am Bau-
werk) in Nordrhein-Westfalen (Basisjahr 2010=100) fortgeschrieben.

(2) Der bei Inbetriebnahme aufgewendete Betrag ist bezogen auf den Zeitpunkt der erstmaligen
Inbetriebnahme der Einrichtung als Gesamtbetrag festzustellen. Dabei sind als betriebsnotwendi-
ger Gesamtbetrag fir sonstige Anlagegiter maximal Aufwendungen anzuerkennen, die zusam-
men mit den Aufwendungen fur die erstmalige Herstellung oder Anschaffung langfristiger Anla-
geguter nach § 2 einen Gesamtbetrag von 1887 € je gm Nettogrundflache (Angemessenheits-
grenze) nicht Ubersteigen. § 2 Absatz 2 Satz 2 und Absatz 3 und 4 gelten entsprechend.

(3) Werden Teile der sonstigen Anlagegliter bei der erstmaligen Inbetriebnahme nicht als Eigen-
tum erworben, sondern im Rahmen von Miet- oder Leasingvertragen fiir den Betrieb der Einrich-
tung beschafft, so sind sie zur Ermittlung des Betrages nach Absatz 2 mit ihrem marktiblichen
Kaufpreis zu berlicksichtigen.
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(4) Die Aufwendungen miissen tatsachlich fir MaBnahmen im Sinne des Absatzes 1 Satz 1 ein-
gesetzt werden. Dabei kdnnen zunéachst die Aufwendungen fir die erstmalige Herstellung oder
Anschaffung der sonstigen Anlagegliter aus den Betragen nach Absatz 1 refinanziert werden.
Die nachfolgende Aufrechterhaltung des betriebsnotwendigen Bestandes an sonstigen Anlage-
gutern kann alle MaBnahmen umfassen, die darauf gerichtet sind, die Substanz oder die Ver-
wendungs- und Nutzungsmaoglichkeit des Gesamtbestandes an sonstigen Anlagegitern in ihrem
urspriinglichen Zustand zu erhalten oder diesen Zustand wieder herzustellen.

(5) Die anerkannten Betrage konnen jahresiibergreifend fiir MaBnahmen nach Absatz 1 Satz 1
eingesetzt werden. Eine Anerkennung erfolgt jedoch nur solange, bis etwaige noch nicht zweck-
entsprechend verausgabte Betrage das Vierfache des Jahreswertes nach Absatz 1 erreichen. Bei
der Berechnung sind Aufwendungen, die noch nicht durch abgerechnete Betrage nach Absatz 1
gedeckt sind, solange zu bericksichtigen, bis ihre vollstandige Refinanzierung erfolgt ist. Dies
gilt auch fiir bisher noch nicht refinanzierte Aufwendungen fir Anlagegliter, die vor Inkrafttreten
dieser Verordnung angeschafft wurden.

(6) Reichen die nach Absatz 1 anerkannten und noch nicht verausgabten Betrage nicht aus, um
eine dringend erforderliche MaBnahme nach Absatz 1 zu finanzieren, kénnen hierflir ausnahms-
weise auch zur Finanzierung von Instandhaltungs- und InstandsetzungsmaBnahmen nach § 6
Absatz 1 anerkannte und noch nicht verausgabte Betrage eingesetzt werden.

(7) Erfordern veranderte gesetzliche Vorgaben oder eine Ausweitung der Platzzahl zwingend ei-
ne quantitative oder qualitative Veranderung des Bestandes an sonstigen Anlagegtitern, ist der
nach Absatz 2 festzusetzende Gesamtbetrag fur die Zukunft um die hierfir tatsachlich anfallen-
den Aufwendungen zu erhéhen. Absatz 3 gilt entsprechend. Eine anderweitige Veranderung des
Bestandes kann nur insoweit berticksichtigt werden, wie der maximale Gesamtbetrag nach Ab-
satz 2 Satz 2 bei Inbetriebnahme und auch durch nachtragliche Aufwendungen fir langfristige
oder sonstige Anlageguiter nicht ausgeschopft wurde.

§5

Finanzierungsaufwendungen

(1) Als Finanzierungsaufwendungen sind Aufwendungen fir Fremdkapitaldarlehen und Zinsen
flr Eigenkapital anerkennungsfahig, wenn und soweit die Darlehen beziehungsweise das Eigen-
kapital zur Finanzierung von tatsachlich erbrachten und als betriebsnotwendig anerkannten Auf-
wendungen nach §§ 2 bis 4 und 6 eingesetzt wurden. Eine Anerkennung der Finanzierungsauf-
wendungen flir Fremdkapitaldarlehen ist dabei ausgeschlossen, soweit diese Darlehen als Ersatz
von zuvor eingebrachtem Eigenkapital aufgenommen wurden.
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(2) Darlehen und Eigenkapital zur Finanzierung sonstiger Anlagegtiter kénnen héchstens in Hohe
des nach § 4 Absatz 2 festgestellten Gesamtbetrages anerkannt werden, der hierbei entspre-
chend § 4 Absatz 1 Satz 2 fortzuschreiben ist. In diesem Rahmen sind Finanzierungsaufwendun-
gen anzuerkennen, soweit die Saldierung der Aufwendungen und anerkannten Betrage nach § 4
Absatz 5 ein negatives Saldo ergibt und nicht von der Ausnahmeregelung des § 4 Absatz 6 Ge-
brauch gemacht werden kann.

(3) Fur Instandsetzungs- und Instandhaltungsaufwendungen sind Fremdkapitaldarlehen aner-
kennungsfahig, soweit keine noch nicht zweckentsprechend verausgabten Betrage im Sinne des
§ 6 Absatz 1 fur das langfristige Anlagevermdégen zur Verfigung stehen und nicht von der Aus-
nahmeregelung des § 6 Absatz 4 Gebrauch gemacht werden kann.

(4) Bei Annuitatendarlehen oder Darlehen mit festen Tilgungsbetragen (Anfangstilgung mindes-
tens 1 Prozent) sind die nachgewiesenen Zinszahlungen anerkennungsfahig, wenn fir die Darle-
hen eine marktibliche Laufzeit und ein zum Zeitpunkt der jeweiligen Zinsfestschreibung nach Art
des Darlehensvertrages marktiblicher Zinssatz vereinbart sind. Die Darlehensvertrage zur Fi-
nanzierung langfristiger Anlageglter miissen mindestens eine Tilgungsregelung vorsehen, die in
denin §§ 2 Absatz 5 und 3 Absatz 5 festgeschriebenen Zeitrdumen eine vollstandige Tilgung der
Darlehen ermdglicht.

(5) Ebenfalls anerkennungsfahig sind zeitanteilige Finanzierungsaufwendungen wahrend der
Bauphase und die mit der Darlehenssicherung verbundenen Aufwendungen. Finanzierungsauf-
wendungen wahrend der Bauphase sind dabei den Aufwendungen nach §§ 2 und 3 zuzurech-
nen. Laufende Aufwendungen zur Darlehenssicherung sind zusammen mit den Aufwendungen
nach den Absatzen 1 bis 4 zu berlcksichtigen.

(6) Erfolgt die Finanzierung der Aufwendungen nach §§ 2 bis 4 durch den Einsatz von Eigenkapi-
tal, sind hierflir Eigenkapitalzinsen als Finanzierungsaufwendungen anerkennungsfahig. Der an-
zusetzende Zinssatz wird jahrlich zum 31. Juli von der obersten Landesbehdrde durch Ermittlung
des Vorjahresdurchschnitts der von der Bundesbank im Rahmen der Kapitalmarktstatistik verof-
fentlichten Zeitreihe ,Umlaufsrenditen inlandischer Inhaberschuldverschreibungen / Bérsenno-
tierte Bundeswertpapiere / Mittlere Restlaufzeit von tber 15 bis 30 Jahre / Monatswerte” festge-
setzt. Dieser wird wegen des gegenlber diesen Wertpapieren erhéhten Risikos um einen halben
Prozentpunkt erhdht. Bei der Berechnung der Zinsen ist die Reduzierung des eingesetzten Ei-
genkapitals durch die lineare Verteilung nach § 2 Absatze 5 und 6 sowie § 3 Absatz 5 zu berlick-
sichtigen. Fir einer bestimmten Einrichtung gewahrte zweckgebundene Zuwendungen von Stif-
tungen oder Dritten ist eine Verzinsung nach Satz 1 nicht anzuerkennen, selbst wenn sie im Rah-
men anderer Regelungen als Eigenkapital angerechnet werden.
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(7) Erwirbt die Tragerin oder der Trager sonstige Anlagegtiter im Wege des Leasings, so sind
nach den Leasingvertragen geschuldete und gesondert ausgewiesene Finanzierungsanteile
ebenfalls als Finanzierungsaufwendungen anzuerkennen soweit sie der Hohe nach marktiblich
sind.

§6
Instandhaltungs- und Instandsetzungsaufwendungen fiir langfristige Anlagegiiter

(1) Aufwendungen fir Instandhaltung und Instandsetzung von Anlagegutern nach §§ 2 und 3
sind in Hohe von jahrlich 18,77 € je gm der berlicksichtigungsfahigen Nettogrundflache anerken-
nungsfahig. Die Aufwendungen muissen tatsachlich fir MaBnahmen zur Instandhaltung oder In-
standsetzung eingesetzt werden. Instandhaltung und Instandsetzung umfassen dabei alle MaB-
nahmen, die darauf gerichtet sind, die Substanz oder die Verwendungs- und Nutzungsmaéglich-
keit von Anlagegutern in ihrem urspriinglichen Zustand zu erhalten oder diesen Zustand wieder
herzustellen. Hierzu zahlen insbesondere auch Wartungsaufwendungen.

(2) Der Betrag nach Absatz 1 wird nach den Preisindizes fiir Wohngebaude (Bauleistungen am
Bauwerk) in Nordrhein-Westfalen (Basisjahr 2010=100) fortgeschrieben und jahrlich von der
obersten Landesbehdrde auf Basis des Mai-Index durch Erlass festgesetzt.

(3) Die nach Absatz 1 anerkannten Betrage kdnnen jahrestibergreifend fir MaBnahmen zur In-
standhaltung oder Instandsetzung eingesetzt werden. Eine Anerkennung nach Absatz 1 erfolgt
jedoch nur solange, bis etwaige noch nicht zweckentsprechend verausgabte Betrage das Zehn-
fache des Jahreswertes nach Absatz 1 erreichen. Bei der Berechnung sind Aufwendungen, die
im Jahr ihrer Entstehung noch nicht durch vorhandene Betrage nach Absatz 1 gedeckt sind, so-
lange zu berlicksichtigen, bis ihre vollstandige Refinanzierung erfolgt ist.

(4) Reichen die nach Absatz 1 anerkannten und noch nicht verausgabten Betrage nicht aus, um

eine dringend erforderliche MaBnahme nach Absatz 1 Satze 2 bis 4 zu finanzieren, kdnnen hier-
fir ausnahmsweise auch zur Finanzierung von sonstigen Anlagegutern nach § 4 Absatz 1aner-
kannte und noch nicht verausgabte Betrage eingesetzt werden.

§7
Aufwendungen bei Erbpacht von Grundstiicken

(1) Stehen die fiir den Betrieb der Einrichtung erforderlichen Grundstiicke nicht im Eigentum der
Tragerin oder des Tragers der Einrichtung, so sind die tatsachlich gezahlten beziehungsweise
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vertraglich geschuldeten Pachtzinsen anerkennungsfahig, soweit sie im Rahmen der ortslbli-
chen Erbbauzinsen fiir vergleichbare Grundstiicke liegen. Neben der Gebaudegrundflache und
den zur ErschlieBung erforderlichen beziehungsweise planungsrechtlich vorgeschriebenen Ver-
kehrsflachen sind dabei Freiflachen bis max. 50 gm je von der Einrichtung vorgehaltenem Platz
anzuerkennen. Unterliegen die Freiflachen neben der Nutzung durch die Einrichtung auch ande-
ren Nutzungen, erfolgt eine anteilige Anerkennung.

(2) Aufwendungen nach Absatz 1 sind nicht anerkennungsfahig, wenn sich das Grundstiick vor
dem 1. Februar 2014 noch im Eigentum der Tragerin oder des Tragers befand und unter Fortset-
zung des Betriebs der Einrichtung verauBert wurde.

§8
Miet- und Pachtaufwendungen

(1) Stehen die langfristigen und sonstigen Anlageguter nicht im Eigentum der Tragerin oder des
Tragers der Einrichtung, so sind die tatsachlich gezahlten beziehungsweise vertraglich geschul-
deten Mietzinsen nach MaBgabe der folgenden Regelungen anerkennungsfahig.

(2) Aufwendungen fiir die Miete oder Pacht langfristiger und sonstiger Anlageguter sind als be-
triebsnotwendig anzuerkennen, wenn das fur sie zu zahlende Jahresentgelt die Summe nicht
Ubersteigt, die fiir entsprechende Einrichtungen im Eigentum der Tragerin oder des Tragers jahr-
lich anerkennungsfahig ware (Vergleichsbetrag). Die Tragerin oder der Trager kann entscheiden,
ob die Vergleichsberechnung fiktiv oder konkret anhand der tatsachlichen von der Vermieterin
oder dem Vermieter einrichtungsbezogen erbrachten Aufwendungen erfolgen soll. Die Entschei-
dung ist bei der Antragstellung zur erstmaligen Festsetzung nach Inkrafttreten dieser Verord-
nung zu treffen und kann nur einmalig im Rahmen der beiden nachfolgenden Festsetzungsver-
fahren verandert werden. Die fiktive Vergleichsberechnung erfolgt nach den Absatzen 3 bis 10,
die konkrete Vergleichsberechnung nach Absatz 11. Befanden sich die langfristigen Anlagegtiter
zum 1. Februar 2014 im Eigentum der Tragerin oder des Tragers und wurden oder werden sie
nach diesem Zeitpunkt verauBert und anschlieBend zum weiteren Betrieb der Einrichtung von
der bisherigen Tragerin oder dem bisherigen Trager oder einer beziehungsweise einem Dritten
gemietet, so erfolgt die Uberpriifung der Angemessenheit stets im Wege der konkreten Ver-
gleichsberechnung nach Absatz 11. Das Gleiche gilt, wenn die Tragerin oder der Trager das Ei-
gentum an den langfristigen Anlagegutern behalt, aber die Tragerschaft der Einrichtung auf eine
andere naturliche oder juristische Person tibergeht.

(3) Der fiktive Vergleichsbetrag ermittelt sich aus der Addition folgender Betrage:

1. Zwei Prozent von 85 Prozent des fur das Jahr der erstmaligen Inbetriebnahme der Einrichtung
gultigen Betrages nach § 2 Absatz 2 Satz 1 oder § 2 Absatz 3.
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2. Zehn Prozent von 15 Prozent des flir das Jahr der Festsetzung giiltigen Betrages nach § 2 Ab-
satz 2.

3. Fiktive Darlehenszinsen, die fir ein Darlehen in Hohe von 80 Prozent des Betrages hach § 2
Absatz 2 Satz 1 oder § 2 Absatz 3 zu zahlen waren. Der fiktive Zinsbetrag ergibt sich aus der
durchschnittlichen jahrlichen Zinsbelastung fir ein auf zehn Jahre ausgelegtes Darlehen mit ei-
ner durchschnittlichen jahrlichen Tilgung von zwei Prozent. Als Zinssatz wird der durchschnittli-
che Zinssatz fiur entsprechende Darlehen in den zwdolf Monaten vor der erstmaligen Inbetrieb-
nahme auf der Grundlage der von der Bundesbank im Rahmen der Kapitalmarktstatistik verof-
fentlichten ,Zinssatze fir Wohnungsbaukredite von tber zehn Jahren fur das Neugeschaft der
deutschen Banken" zu Grunde gelegt. Bei der Berechnung des Durchschnittszinses flr den
Zehn-Jahreszeitraum ist die jahrliche Tilgung von zwei Prozent zu berlcksichtigen. Jeweils nach
Ablauf eines Zeitraums von zehn Jahren erfolgt eine neue Ermittlung des fiktiven Zinsbetrages
auf der Grundlage der dann anzusetzenden Zinssatze. Hierbei ist erneut der Gesamtbetrag nach
Satz 1 als Ursprungsbetrag des Darlehens der Hohe nach zugrunde zu legen.

4. Fiktive Eigenkapitalzinsen, die fiir 20 Prozent des Betrages nach § 2 Absatz 2 Satz 1 oder § 2
Absatz 3 in Ansatz gebracht werden. Der Zinssatz wird jeweils unter Anwendung des § 5 Absatz
6 fUr zehn Jahre ab erstmaliger Inbetriebnahme festgeschrieben. Nummer 3 Satze 4 bis 6 finden
entsprechend Anwendung.

5. 1,15 Prozent des flir das Jahr der Festsetzung glltigen Betrages nach § 2 Absatz 2.

(4) Wurde fur die Einrichtung eine 6ffentliche Férderung in Form eines nicht zurlickzuzahlenden
Zuschusses in Anspruch genommen, verringern sich die den Berechnungen nach Absatz 3 Num-
mern 1bis 3 zugrunde zu legenden Betrage um die Summe der gewahrten Foérderung. Erfolgte
eine Férderung durch ein Darlehen mit einem geringeren Zinssatz als dem nach Nummer 3 zu-
grunde zu legenden Zinssatz, so wird fur den Betrag des Forderdarlehens der fiktive Zins nach
Nummer 3 nur in Héhe des Zinssatzes des Forderdarlehens berechnet.

(5) Umfasst der Mietvertrag neben den langfristigen und sonstigen Anlagegltern auch das der
Einrichtung dienende Grundstlick, so erhoht sich der Vergleichsbetrag nach Absatz 1 um ein an-
gemessenes Nutzungsentgelt, dessen Héhe in entsprechender Anwendung des § 7 zu ermitteln
ist.

(6) Nimmt der Vermieter auf Bitte des Mieters eine Modernisierung gemaB § 3 Absatz 1 Satz 1 vor
beziehungsweise hat er sie in der Vergangenheit vorgenommen, so erhdht sich der nach Absatz
3 berechnete Vergleichsbetrag fir die Dauer von 25 Jahren ab dem auf die Modernisierung fol-
genden Jahr um einen jahrlichen Betrag in Héhe von 4 Prozent der tatsachlich nachgewiesenen
und erforderlichen Aufwendungen fir die Modernisierung, die als Gesamtbetrag festgestellt
werden. Fuhrt die Modernisierung zu einer VergroBerung der tatsachlichen Nettogrundflache,
erhoht sich dauerhaft im Rahmen der fiktiven Vergleichsberechnung der Betrag nach Absatz 3
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Nummer 5 um einen Betrag in Hohe von 1,17 Prozent der tatsachlich fir langfristiges Anlagever-
mdgen entstandenen Modernisierungsaufwendungen. Maximal jedoch kann zusatzlich je ent-
standenem Quadratmeter Nettogrundflache der im Jahr der Festsetzung gultige Betrag nach § 6
Absatz 2 anerkannt werden. Zusatzliche Finanzierungsaufwendungen lber die nach Absatz 3
Nummern 3 und 4 in der fiktiven Vergleichsberechnung beriicksichtigten Betrage hinaus kénnen
im Fall einer Modernisierung im Sinne des Satzes 1 nur insoweit anerkannt werden, wie die Sum-
me aus den tatsachlichen Modernisierungskosten und dem bei Zugrundelegung eines 50 jahri-
gen Refinanzierungszeitraumes verbleibenden fiktiven Restwerts der Einrichtung den in der Ver-
gleichsberechnung nach Absatz 3 Nummern 3 und 4 fortlaufend zu bertcksichtigenden Finan-
zierungsgesamtbetrag flir das langfristige Anlagevermaogen Ubersteigt. Soweit hiernach zusatzli-
che Finanzierungsaufwendungen anerkennungsfahig sind, erfolgt die Anerkennung in entspre-
chender Anwendung des § 5.

(7) Hat die Tragerin oder der Trager nur die langfristigen Anlageguter gemietet oder gepachtet,
wahrend sich die sonstigen Anlageguter in ihrem oder seinem Eigentum befinden, so sind fir die
sonstigen Anlageguter der Betrag nach § 4 Absatz 1 zuzuglich der auf die sonstigen Anlagegditer
entfallenden Finanzierungsaufwendungen nach § 5 neben den Aufwendungen fir Miete und
Pacht anzuerkennen. Die jahrlich maximal anerkennungsfahigen Gesamtbetrage fir Miete und
Pacht nach Absatzen 2 bis 6 verringern sich in diesem Fall um die jahresbezogen nach Satz 1 an-
erkennungsfahigen Betrage. Die Regelung gilt entsprechend fir sonstige Anlagegditer, die unab-
hangig von den langfristigen Anlageglitern gemietet oder geleast werden.

(8) Obliegt der Tragerin oder dem Trager der Einrichtung ganz oder teilweise nach dem Miet-
oder Pachtvertrag die Durchfuhrung der Instandhaltungs- beziehungsweise Instandsetzungsar-
beiten an dem Gebdude, so kdnnen neben den tatsachlich geschuldeten Miet- oder Pachtzah-
lungen auch Aufwendungen nach § 6 anerkannt werden. Die Tragerin oder der Trager der Ein-
richtung entscheidet, in welcher Hohe dies geschehen soll. Der Vergleichsbetrag zur Ermittlung
der maximal als betriebsnotwendig anerkennungsfahigen Miet- oder Pachtzahlungen ist um die
nach § 6 zusatzlich geltend gemachten Aufwendungen zu verringern.

(9) Besteht das Miet- oder Pachtverhaltnis, fiir das Aufwendungen nach dieser Vorschrift aner-
kannt werden sollen, bereits bei Inkrafttreten dieser Verordnung, so sind die aus dem Vertrags-
verhaltnis geschuldeten Miet- und Pachtzahlungen zum Vertragsstand 1. Februar 2014 unabhan-
gig von den Regelungen der Absatze 3 bis 8 nach MaBgabe der folgenden Satze als betriebsnot-
wendig anzuerkennen, wenn sie vor dem 1. Februar 2014 im Rahmen von Festsetzungen nach
dem Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen von den zustandigen Behorden als betriebsnot-
wendig anerkannt worden sind. Ubersteigen die nach den bestehenden Vertragen geschuldeten
Betrage die nach den Abséatzen 3 bis 8 glltigen Obergrenzen, so gilt die Anerkennung nach Satz
1langstens bis zum 31. Dezember 2019 in der fir die Miete vor dem 1. Februar 2014 anerkannten
Hohe. Nach diesem Zeitraum ist die vertraglich geschuldete Miete beziehungsweise Pacht nur
anzuerkennen, soweit sie den nach Absatzen 3 bis 8 zu ermittelnden Vergleichsbetrag nicht um
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mehr als zehn Prozent Uberschreitet. Erhdhungen der vertraglich geschuldeten Mietzahlungen
kénnen in den Fallen der Satze 2 und 3 nur dann anerkannt werden, wenn eine Vergleichsbe-
rechnung nach den Absatzen 3 bis 8 die Mietsteigerung umfasst. Soweit die Tragerin oder der
Trager Uber die Regelungen dieses Absatzes hinaus nach § 10 Absatz 3 Nummer 2 Satz 2 Alten-
und Pflegegesetz NRW eine Ausnahmegenehmigung zur Uberschreitung der nach Absatz 3 zu
berechnenden Vergleichsmiete beantragen will, soll dies flr den Zeitraum nach dem 1. Januar
2020 bis zum 1. Januar 2017 beantragt werden; Uber den Antrag soll innerhalb von 6 Monaten
entschieden werden.

(10) Besteht das Miet- oder Pachtverhaltnis, fir das Aufwendungen nach dieser Vorschrift aner-
kannt werden sollen, bereits bei Inkrafttreten dieser Verordnung und liegen die im Jahr 2014 tat-
sachlich geschuldeten Mietzahlungen unterhalb der nach den Absatzen 3 bis 8 errechneten Ver-
gleichsbetrage, so ist eine Erhdhung der geschuldeten Miet- beziehungsweise Pachtbetrage nur
soweit als betriebsnotwendig anzuerkennen, wie sie sich in den zeitlichen und prozentualen
Grenzen einer nach § 558 BGB zuldassigen Mieterhéhung halt.

(17) Entscheidet sich die Tragerin oder der Trager dafiir, die Angemessenheit der tatsachlich ge-
zahlten beziehungsweise geschuldeten Miete anhand einer konkreten Vergleichsberechnung er-
mitteln zu lassen, so hat sie oder er im Rahmen der entsprechenden Verfahren samtliche Anga-
ben Uber die der Vermieterin oder dem Vermieter tatsachlich entstandenen Aufwendungen vor-
zulegen und auf Verlangen nachzuweisen, die auch fir eine Einrichtung im Eigentum der Trage-
rin oder des Tragers vorzulegen sind. Die Vergleichsberechnung erfolgt dann durch eine ent-
sprechende Anwendung samtlicher fiir eine Eigentumseinrichtung geltenden Vorschriften dieser
Verordnung. Entstehen der Tragerin oder dem Trager selbst neben der vertraglich vereinbarten
Mietzahlung weitere Aufwendungen, weil sich die sonstigen Anlagegdtiter in ihrem oder seinem
Besitz befinden oder ihr oder ihm die Instandhaltungs- und Instandsetzungsverpflichtungen an
den langfristigen Anlagegutern obliegen, so sind die entsprechenden Aufwendungen neben der
Mietzahlung anerkennungsfahig. Die Gesamthdhe darf aber die Angemessenheitsgrenzen nicht
Uberschreiten, die im Falle des vollstandigen Eigentums der Tragerin oder des Tragers gelten
wrden.

Abschnitt 2
Verfahren zur Ermittlung der anerkennungsfahigen Aufwendungen

§9

Verfahrensgrundsatze

(1) Die zustandige Behorde berat die Tragerinnen und Trager der Einrichtungen im Vorfeld von
baulichen MaBnahmen im Sinne der §§ 2, 3 und 8 Absatz 6 insbesondere Uber die Anerken-
nungsfahigkeit der entstehenden Aufwendungen gemaB § 10 Absatz 4 des Alten- und Pflegege-
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setzes Nordrhein-Westfalen (Beratungsverfahren). Auf Antrag der Tragerin oder des Tragers der
Einrichtung entscheidet die jeweils zustandige Behdérde

1. im Vorfeld von baulichen MaBnahmen im Sinne der §§ 2, 3 und 8 Absatz 6 Uber die Einhaltung
der Vorgaben des § 11 Absatz 3 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und die
Einordnung von MaBnahmen nach § 10 Absatz 6 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen (Abstimmungsverfahren),

2. Uber die Feststellung der Gesamtbetrage der anerkennungsfahigen Aufwendungen nach §§ 2
bis 4 und 8 Absatz 6 und der sonstigen finanzierungsrelevanten Rahmendaten der Einrichtung
(Feststellungsverfahren),

3. Uiber die Festsetzung der jahresbezogen anzuerkennenden Aufwendungen nach §§ 2 bis 8
(Festsetzungsverfahren).

(2) Ortlich zustandig ist die fiir das jeweilige Verfahren zustandige Behdrde, in deren Bereich die
Pflegeeinrichtung liegt beziehungsweise errichtet werden soll.

(3) Das zustandige Ministerium kann im Wege der Allgemeinverfligung in begriindeten Fallen ab-
weichende Verfahrensfristen festlegen und entscheiden, inwieweit den Antragen Belege fir die
antragsbegriindenden Angaben unmittelbar beizufligen oder ob diese nur zur Einsichtnahme in
der Einrichtung oder Ubersendung auf Anforderung durch die zustandige Behorde vorzuhalten
sind. Die Befugnis der zustandigen Behorde, darliber hinaus Unterlagen anzufordern, bleibt hier-
von unberuhrt.

(4) Samtliche anspruchsbegriindenden Belege sind grundsatzlich Gber einen Zeitraum von zehn
Jahren nach erstmaliger Geltendmachung der Aufwendungen aufzubewahren und der zustandi-
gen Behorde auf Anforderung zur Einsichtnahme in der Einrichtung bereitzustellen oder zu Uber-
senden. Belege liber Aufwendungen, die auf einen mehrjahrigen Zeitraum linear verteilt werden,
sind fur den gesamten Zeitraum der linearen Verteilung vorzuhalten.

§10
Beratungs- und Abstimmungsverfahren

(1) Die Tragerin oder der Trager der Einrichtung hat die Planungen von Neubau-, Verbesserungs-
und ErweiterungsmaBnahmen dem zustandigen ortlichen Trager der Sozialhilfe rechtzeitig vor
MaBnahmebeginn zur Beratung hinsichtlich der Anerkennungsfahigkeit der entstehenden Auf-
wendungen im Sinne des § 10 Absatz 4 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen vor-
zulegen (§ 9 Absatz 1 Satz 1). Der ortliche Trager der Sozialhilfe kann die Vorlage weiterer Unter-
lagen anfordern. Er leitet dem zustandigen Uberdrtlichen Trager der Sozialhilfe die Planungen
unverziglich zur Kennthisnahme zu und gibt ihm die Gelegenheit zur Stellungnahme zu der Wirt-
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schaftlichkeit und der Betriebsnotwendigkeit (Anerkennungsfahigkeit) der entstehenden Auf-
wendungen.

(2) Uber die Durchfiihrung des Verfahrens nach Absatz 1 Satz 1 erhalt die Trégerin oder der Tra-
ger vom Ortlichen Trager der Sozialhilfe einen Nachweis.

(3) Auf Antrag gemanB § 9 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 erteilt der ortliche Trager der Sozialhilfe ei-
nen Bescheid mit Bindungswirkung flr das spatere Feststellungs- beziehungsweise Festset-
zungsverfahren. Im Rahmen der Entscheidung ist das Einvernehmen mit dem Uberortlichen Tra-
ger der Sozialhilfe anzustreben. Sollte Einvernehmen nicht hergestellt werden kénnen, so ent-
scheidet der ortliche Trager der Sozialhilfe.

(4) Fur das Verfahren nach § 10 Absatz 3 sind dem ortlichen Trager der Sozialhilfe fur BaumaB-
nahmen sowohl bei Eigentums- als auch bei Mietobjekten mindestens folgende Unterlagen vor-
zulegen:

1. BemaBte Grundrissplane im MaBstab 1:100 mit Eintragung einer dreiseitigen freistehenden Bet-
tenaufstellung und Darstellung der Sanitaranlagen,

2. Flachenberechnungen nach DIN 277 (aufgeteilt nach Bereichen wie z.B. vollstationare Pflege,
vermietete Flachen (z.B. Frisor) und sonstige Fremdnutzungen),

3. Kostenberechnungen nach DIN 276 (aufgeteilt in anrechenbare langfristige Investitionskosten
und sonstige Anlagegliter),

4. zusatzlich bei UmbaumaBnahmen eine Aufstellung der BauunterhaltungsmaBnahmen und de-
ren Kosten,

5. Angaben zur eventuellen Nutzung eines Ausweichgebaudes,
6. Platzzahl vor und nach Durchfiihrung der MaBnahme.

Dariber hinaus kann der ortliche sowie der Giberortliche Trager der Sozialhilfe Gber Art und Um-
fang weiterer fur die Prifung vorzulegender Unterlagen entscheiden.

§NM
Verfahren zur Feststellung anerkennungsfahiger Investitionsaufwendungen

(1) Der zustandige uberortliche Trager der Sozialhilfe stellt auf Antrag der Tragerin oder des Tra-
gers einer Einrichtung die Gesamtbetrage der anerkennungsfahigen Aufwendungen nach §§ 2
bis 4 und die sonstigen finanzierungsrelevanten Rahmendaten der Einrichtung fest. Die Feststel-
lung erfolgt durch Bescheid und umfasst:
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1. den als betriebsnotwendig anzuerkennenden Gesamtbetrag der fiir MaBnahmen nach §§ 2 und
3 entstandenen Aufwendungen,

2. den Zeitraum der linearen Verteilung dieser Aufwendungen nach § 2 Absatze 5 und 6 sowie §
3 Absatz 5,

3. den als betriebsnotwendig anzuerkennenden Gesamtbetrag nach § 4 Absatz 1 Satz 2 sowie §
8 Absatze 7 und 11 Satz 3,

4. die verbindliche Entscheidung Uber Ausnahmen nach § 10 Absatz 3 Nummer 2 Satz 2 des Al-
ten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen,

5. die Anteile an Eigenkapital und Fremdkapital, die fur die MaBnahmen nach §§ 2 bis 4 und 8
Absatze 7 und 11 Satz 3 jeweils aufgewendet wurden,

6. bei stationaren Einrichtungen die Zahl der vorhandenen Platze unterteilt nach vollstationaren
Dauerpflegeplatzen, Kurzzeitpflegeplatzen sowie teilstationaren Platzen,

7. die GesamtgroBe der beriicksichtigungsfahigen Nettogrundflache,

8. die GesamtgrdBe der bertcksichtigungsfahigen Grundsticksflache, soweit diese nicht im Ei-
gentum der Tragerin oder des Tragers der Einrichtung steht,

9. die Hdhe der nach § 8 Absatz 6 anerkennungsfahigen Modernisierungsaufwendungen sowie
eine etwaige Erhdhung der berilicksichtigungsfahigen Nettogesamtflache bei MaBnahmen im
Sinne des § 8 Absatz 6 Satz 1.

(2) Der Antrag muss mindestens folgende Angaben enthalten:
1. den Zeitpunkt, ab dem die Feststellung der geltend gemachten Aufwendungen beantragt wird,

2. die Bescheinigung der nach dem WTG zustandigen Behdrde Uber die Erfillung der Vorausset-
zungen des WTG (Bescheinigung im Sinne des § 11 Absatz 3 Alten- und Pflegegesetz),

3. jeweils die Gesamtsumme der tatsachlich gezahlten Betrage fur Aufwendungen nach § 2 Ab-
satz 1Satz 1, § 3 Absatz 1Satze Tund 2, § 4 Absatz 2 und § 8 Absatze 6, 7 sowie 11 Satz 3, deren
Feststellung beantragt wird, einschlieBlich der Angaben Gber den marktiiblichen Kaufpreis sons-
tiger Anlageguiter, die im Rahmen von Miet-und Leasingvertragen beschafft wurden, testiert
durch eine Wirtschaftspriferin, einen Wirtschaftsprifer oder einen Tragerverband,

4. bei Mieteinrichtungen den Mietvertrag einschlieBlich seiner Anlagen und Hinweise zur Rege-
lung der Instandhaltung,

5. den Erbpachtvertrag einschlieBlich des Katasterauszugs und soweit bekannt Angaben zum
ortliblichen Erbpachtzins in der Kommune,
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6. die GroBe des zur Einrichtung gehdrenden Grundstlcks, die GroBe der zur ErschlieBung erfor-
derlichen beziehungsweise planungsrechtlich vorgeschriebenen Verkehrsflachen sowie etwaige
neben der Nutzung der die Einrichtung bestehenden Grundstlicksnutzungen,

7. das Datum der Inbetriebnahme der Einrichtung sowie des Abschlusses und der Inbetriebnah-
me von Umbau und ModernisierungsmaBnahmen,

8. die Héhe der fur MaBnahmen nach §§ 2 bis 4 und § 8 Absatze 6, 7 und 11 Satz 3 jeweils aufge-
wendeten Darlehens- oder Eigenkapitalbetrage einschlieBlich der Darlehensvertrage,

9. die Hohe der fiir die Einrichtung gewahrten 6ffentlichen Zuschiisse einschlieBlich etwaiger
Zuschussbescheide,

10. den vor Inkrafttreten der Verordnung festgesetzten Verteilungszeitraum gemaB § 2 Absatz 5,
11. im Rahmen von MaBnahmen nach § 3 eventuelle Aufwendungen fir Ausweichquartiere,

12. die Zahl der vorhandenen Platze in der Einrichtung unterteilt nach vollstationdren Dauerpfle-
geplatzen, Kurzzeitpflegeplatzen sowie teilstationaren Platzen sowie ggf. Einzel- und Doppel-
zimmern,

13. die zur Ermittlung der Nettogrundflache geman DIN 277 erforderlichen Angaben.

(3) Bei wesentlichen Anderungen der den Feststellungen zugrunde liegenden Tatsachen kann
die Tragerin oder der Trager eine Anderung der Feststellung beantragen.

(4) Bei Einrichtungen mit einer erstmaligen Inbetriebnahme vor Inkrafttreten dieser Verordnung
wird bei der erstmaligen Feststellung nach dieser Verordnung fir langfristige Anlageguter der
gemaB § 1 Absatz 6 ermittelte Restwert festgelegt. Bei der Ermittlung des Restwertes sind hin-
sichtlich der Gesamtsumme der bereits anerkannten Refinanzierungsanteile der tatsachlich ent-
standene und anerkannte Herstellungs- beziehungsweise Anschaffungsaufwand sowie dessen
lineare Verteilung auf den einrichtungsbezogen festgelegten Verteilungszeitraum zugrunde zu
legen. Dies gilt nicht, wenn die Tragerin oder der Trager nachweist, dass tatsachlich geringere
Refinanzierungsbetrage anerkannt wurden. Ist kein kurzerer Verteilungszeitraum im Sinne des §
2 Absatz 6 festgesetzt, so wird der Berechnung der bisherigen jahrlichen Refinanzierungsbeitra-
ge ein Verteilungszeitraum von 50 Jahren zugrunde gelegt. Dies gilt auch fiir Einrichtungen, fur
die bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung die Betrage zur gesonderten Berechnung auf andere
Weise als durch jahrliche Investitionsabschreibungen ermittelt wurden. Der verbleibende lineare
Verteilungszeitraum wird fur langfristige Anlageguiter auf der Basis des § 2 Absatz 5 und Absatz
6 unter Anrechnung des seit der erstmaligen Inbetriebnahme beziehungsweise im Fall einer Mo-
dernisierung des seit der letzten wirksamen Festlegung eines Refinanzierungszeitraums vergan-
genen Zeitraums berechnet und festgestellt.
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(5) Sofern bei Einrichtungen mit einer erstmaligen Inbetriebnahme vor Inkrafttreten dieser Ver-
ordnung die bis zu diesem Zeitpunkt tatsachlich getatigten Aufwendungen fir das langfristige
Anlagevermogen dem zustandigen Uberdrtlichen Trager der Sozialhilfe nicht bekannt sind, sind
hierflr die in der Pflege-Buchfiihrungsverordnung vom 22. November 1995 (BGBI. | S. 1528), zu-
letzt geandert durch Artikel 7 Absatz 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2012 (BGBI. | S. 2751),
bilanzierten Werte zu Ubernehmen.

(6) Bei Einrichtungen mit einer erstmaligen Inbetriebnahme vor Inkrafttreten dieser Verordnung
wird bei der erstmaligen Feststellung nach dieser Verordnung fir sonstige Anlageguter der Ge-
samtbetrag entsprechend § 4 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 7 berlicksichtigt, soweit die Aufwen-
dungen nach den bei ihrem Entstehen gultigen gesetzlichen Vorschriften als betriebsnotwendig
anerkannt wurden. Hierzu werden die zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme entstandenen Aufwen-
dungen bis zum Zeitpunkt der erstmaligen Feststellung nach dieser Verordnung nach den Preis-
indizes flir Wohngebaude (Bauleistungen am Bauwerk) in Nordrhein-Westfalen (Basisjahr
2010=100, Maiindex des der Feststellung vorangehenden Jahres) fortgeschrieben. Sind die ur-
sprunglichen Aufwendungen fir das sonstige Anlagevermégen dem zustandigen uberdrtlichen
Trager der Sozialhilfe nicht bekannt, erfolgt die Festsetzung des Gesamtbetrages nach § 4 Ab-
satz 1 Satz 2 und Absatz 7 fir den Zeitpunkt der erstmaligen Feststellung nach dieser Verord-
nung im Wege der Schatzung. Dabei kann die Behérde zum Beispiel einen Vergleich mit ahnli-
chen Einrichtungen aus dem jeweiligen Baujahr zugrunde legen, sofern keine Anhaltspunkte da-
flr vorliegen, dass der tatsachliche Bestand an sonstigem Anlagevermégen davon abweicht. Der
Tragerin oder dem Trager ist vor der Feststellung Gelegenheit zur Stellungnahme zu der beab-
sichtigten Hohe des Schatzbetrages zu geben.

(7) Ein Trager- oder Eigentimerwechsel bei Pflegeeinrichtungen verandert die Grundlagen fir
die Ermittlung der Aufwendungen nicht. Zum Zeitpunkt eines Tragerwechsels bestehende Rest-
werte der als betriebsnotwendig anerkannten Aufwendungen, nicht zweckentsprechend ver-
brauchte Betrage nach § 4 Absatz 5 und nicht verbrauchte Instandhaltungspauschalen im Sinne
des § 6 Absatz 3 werden auf die neue Einrichtungstragerin oder den neuen Einrichtungstrager
ubertragen.

(8) Die berlicksichtigungsfahige Nettogrundflache (Absatz 1 Nummer 7) ergibt sich im Rahmen
der Festsetzung aus der Addition der im Jahr der Inbetriebnahme der Einrichtung tatsachlich
vorhandenen und anerkennungsfahigen Nettogrundflache und der in anerkannten baulichen Er-
weiterungen der Einrichtungen zusatzlich geschaffenen Flache.

(9) Erfolgt nach der Feststellung der Betrage nach Absatz 1 Nummern 1 und 3 sowie der Flachen-
werte nach Absatz 1 Nummern 7 und 8 eine Reduzierung der Platzzahl, so sind die festgestellten
Betrage und Werte nachtraglich um den auf die wegfallenden Platze entfallenden Anteil zu redu-
zieren. Erfolgten erstmalige Inbetriebnahme und Platzzahlreduzierung bereits vor Inkrafttreten
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dieser Verordnung, sind bereits die bei der erstmaligen Feststellung noch anzuerkennenden Be-
trage und Werte entsprechend zu kiirzen. Die Satze 1und 2 gelten nicht, wenn die Platzzahlre-
duzierung eine Folge gesetzlich zwingend vorgegebener MaBnahmen ist. In diesen Fallen wird
lediglich der festgestellte Gesamtbetrag fir sonstige Anlagegiiter im Rahmen der Berechnung
nach § 4 Absatz 2 anteilig reduziert.

§12
Verfahren zur Festsetzung der anerkennungsfahigen Aufwendungen

(1) Die Festsetzung der anerkennungsfahigen Aufwendungen erfolgt auf Antrag der Tragerin
oder des Tragers durch den flr den Sitz der Pflegeeinrichtung zustandigen Uberdortlichen Trager
der Sozialhilfe. Die Festsetzung erfolgt durch Bescheid, der den anzuerkennenden Betrag je
Platz festsetzt.

(2) Der Antrag muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1. Die Summen der vertraglich im Abrechnungszeitraum geschuldeten Aufwendungen nach §§ 7
und 8 unter Darstellung der vertraglichen Grundlagen fiir die Zahlungspflichten,

2. die Gesamtsumme der in den beiden Vorjahren tatsachlich gezahlten Aufwendungen geman §
4 Absatz 4 und § 6 Absatz 1,

3. die nachgewiesenen Finanzierungsaufwendungen nach § 5 sowie § 8 Absatz 6 Satz 3,

4. die tatsachliche durchschnittliche Belegungsquote in den beiden Jahren vor Antragstellung,
bei erstmaliger Antragstellung nach Inkrafttreten dieser Verordnung auch der drei Jahre vor An-
tragstellung, soweit vorhanden,

5. eine gewlinschte Differenzierung zwischen verschiedenen Platzarten beziehungsweise Zim-
mergroBen bei der Festsetzung.

(3) Die Festsetzung erfolgt jeweils fur zwei Kalenderjahre. Der Antrag auf Ermittlung und Fest-
setzung der betriebsnotwendigen Aufwendungen ist in ungeraden Kalenderjahren jeweils bis
zum 31. August des Jahres fir die beiden Folgejahre zu stellen. Soweit die Antragsunterlagen
vollstandig sind, ergeht der Festsetzungsbescheid bis zum 15. November des Jahres. Bei erst-
maliger Antragstellung ist der Antrag grundsatzlich zum Zeitpunkt der Betriebsaufnahme zu stel-
len. Sind der Tragerin oder dem Trager Aufwendungen nach §§ 3 oder 4 Absatz 7 entstanden
oder wurde eine MaBnahme gemaR § 8 Absatz 6 vorgenommen, die zu einer Erhéhung der fest-
zusetzenden Aufwendungen berechtigen, kann wahrend eines Festsetzungszeitraums nach die-
sem Absatz eine neue Festsetzung beantragt werden. Die Bescheide, die auf dieser Grundlage
ergehen, sind bis zum 31. Dezember des nachsten ungeraden Kalenderjahres zu befristen.
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(4) Zur Ermittlung des festzusetzenden Betrages sind die fiir den Abrechnungszeitraum aner-
kennungsfahigen Aufwendungen zu ermitteln und gleichmaBig auf die Zahl der Platze der Ein-
richtung zu verteilen. Eine sachgerechte Differenzierung (zum Beispiel Abschlag fir ein Doppel-
zimmer) nach den Unterschieden des Raumangebotes ist zuldssig. Eine Differenzierung nach
Kostentragern ist unzulassig.

(5) MaBgeblich fur die Verteilung der Aufwendungen ist die Anzahl der durchschnittlich belegten
Platze. Der zu berlcksichtigende Durchschnittswert ermittelt sich aus dem Jahresdurchschnitt
der letzten drei Kalenderjahre vor der Antragstellung, wobei mindestens eine durchschnittliche
Belegung von 90 Prozent der Berechnung zugrunde liegen muss. Liegt der Zeitpunkt der Inbe-
triebnahme bei Antragstellung weniger als drei volle Kalenderjahre zurlck, ist der Durchschnitts-
wert nach Satz 1 durch Schatzung unter Berilicksichtigung der bereits vorliegenden Belegungs-
daten zu ermitteln. Fir diesen Zeitraum ist eine durchschnittliche Belegung von mindestens 80
Prozent der Berechnung zugrunde zu legen. Fur die Dauer einer MaBnahme nach § 3 bezie-
hungsweise § 8 Absatz 6 kann die Tragerin oder der Trager eine Festsetzung der durchschnittli-
chen Belegung auf 90 Prozent beantragen, soweit die aktuelle tatsachliche Belegung nicht tber
diesen Wert hinausgeht.

(6) Bei der Festsetzung wird der Jahresbetrag je Platz auf 365 mogliche Belegungstage aufge-
teilt.

(7) Im Fall einer nachtraglichen Reduzierung der Platzzahl innerhalb einer gemieteten Einrichtung
im Sinne des § 8 Absatz 1 gelten die Regelungen des § 11 Absatz 9 im Rahmen der fiktiven Ver-
gleichsberechnung entsprechend, wobei auch die fiktiven Finanzierungsaufwendungen in die
anteilige Klirzung einzubeziehen sind.

Kapitel 2
Forderung von Pflegeeinrichtungen

Abschnitt 1
Forderung von vollstationaren Pflegeeinrichtungen durch Pflegewohngeld
nach § 14 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen

§13
Forderberechtigung
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(1) Pflegewohngeld wird als Unterstltzung der pflegebedurftigen Personen in Abhangigkeit von
ihrer wirtschaftlichen Leistungsfahigkeit zur Tragung der ihnen ansonsten durch die Tragerinnen
und Trager vollstationarer Pflegeeinrichtungen berechneten Aufwendungen nach § 11 Absatz 1
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen gewahrt. Es gilt als 6ffentliche Forderung
im Sinne des § 9 des Elften Buches Sozialgesetzbuch.

(2) Pflegewohngeld wird pflegebediirftigen Personen nur dann gewahrt, wenn sie in vollstationa-
ren Pflegeeinrichtungen leben, welche die Voraussetzungen nach § 11 Absatze 2 und 3 des Al-
ten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen erflllen, Uber eine Feststellung des Gesamtbetra-
ges der als betriebsnotwendig anerkennungsfahigen Aufwendungen gemaB § 11 sowie eine
Festsetzung der anerkennungsfahigen Aufwendungen gemaR § 12 verfiigen und nicht der Kurz-
zeitpflege gemaB § 42 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zuzuordnen sind. Fiir Angebote der
Kurzzeitpflege gelten die Bestimmungen in Kapitel 2 Abschnitt 2.

(3) Pflegewohngeld wird in nach Inkrafttreten des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfa-
len neu errichteten vollstationaren Pflegeeinrichtungen nur dann gewahrt, wenn die Tragerinnen
und Trager der Einrichtungen nachweisen, dass und mit welchem Ergebnis das Neubauvorhaben
in der ortlichen Alten- und Pflegekonferenz nach § 8 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-
Westfalen vorgestellt wurde. Die Nachweisanforderung gilt als erflillt, wenn der Tragerin oder
dem Trager innerhalb eines halben Jahres nach Antrag auf Vorstellung des Vorhabens in der
Konferenz noch keine Gelegenheit gegeben wurde, das Vorhaben im Rahmen einer Sitzung vor-
zustellen.

§14
Berechnung der Forderung

(1) Grundlage der Férderung ist grundsatzlich die volle Hohe der nach § 12 festgesetzten Betra-
ge, soweit das einzusetzende Einkommen und Vermégen nach den Vorgaben dieser Vorschrif-
ten fir ihre Deckung nicht ausreicht.

(2) Die Forderung wird fir die auf die tatsachliche Belegung bezogenen Berechnungstage im
Sinne des § 87a des Elften Buches Sozialgesetzbuch gewahrt. Bei der Gewahrung von Pflegew-
ohngeld fur ganze Monate ist der Berechnung des Monatsbetrages der Jahresdurchschnittswert
von 30,42 Tagen zugrunde zu legen. Aufnahmetag und Entlassungstag gelten als je ein geson-
derter Tag.

§15
Ermittlung des einzusetzenden Einkommens und Vermogens
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Die Ermittlung des einzusetzenden monatlichen Einkommens und Vermdgens erfolgt nach § 14
des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen. Bei nicht getrennt lebenden Ehegattinnen,
Ehegatten und bei eingetragenen Lebenspartnerschaften sowie ehedhnlichen oder lebenspart-
nerschaftsdhnlichen Gemeinschaften ist das Gesamteinkommen und -vermdgen zu berlicksichti-
gen.

§16
Verfahren

(1) Pflegewohngeld wird auf Antrag vom zustandigen Trager der Sozialhilfe oder dem Trager der
Kriegsopferfirsorge gewahrt, in dessen Bereich die oder der Pflegebedirftige ihren beziehungs-
weise seinen gewdhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Aufnahme in eine vollstationare Pflege-
einrichtung hat oder in den zwei Monaten vor der Aufnahme zuletzt gehabt hat. Fiir die Gewah-
rung von Pflegewohngeld fiir Pflegebedirftige im Sinne von § 14 Absatz 6 Satz 2 des Alten- und
Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen ist die Behdrde oder der Trager der Kriegsopferfirsorge
zustandig, in deren oder dessen Bereich die oder der Pflegebedirftige ihren beziehungsweise
seinen tatsachlichen Aufenthalt hat.

(2) Mit Zustimmung der pflegebedlrftigen Person beziehungsweise ihrer Vertreterin oder ihres
Vertreters erfolgt die Antragstellung durch die Tragerin oder den Trager der Einrichtung, mit der
ein Vertrag zur Wohnraumiberlassung und Erbringung von Pflegeleistungen gemaB § 1 Absatz 1
des Wohn- und Betreuungsvertragsgesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2319) besteht. Eine
das weitere Verwaltungsverfahren betreffende Vollmacht wird hierdurch nicht begriindet. Mit
dem Antrag sind das Ergebnis der Festsetzung nach § 12 und eine Bescheinigung der zustandi-
gen Behorde nach WTG uber die Erflillung der qualitativen Voraussetzungen vorzulegen. Stellt
die Einrichtungstragerin oder der Einrichtungstrager keinen Antrag, so fugt die pflegebedurftige
Person ihrem Antrag auf Pflegewohngeldgewahrung die Rechnung der Einrichtungstragerin oder
des Einrichtungstragers bei, aus der die Summe der von ihr zu Ubernehmenden Aufwendungen
nach § 11 Absatz 1 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen hervorgeht.

(3) Der oder die Pflegebedirftige oder ihre Vertreterinnen oder Vertreter sind gegentiber dem
ortlichen Trager der Sozialhilfe und dem Trager der Kriegsopferfiirsorge nach Absatz 1 zur Mit-
wirkung verpflichtet. §§ 60, 66 und 67 Erstes Buch Sozialgesetzbuch — Allgemeiner Teil — (Artikel
| des Gesetzes vom 11. Dezember 1975, BGBI. | S. 3015), das durch Artikel 10 des Gesetzes vom
19. Oktober 2013 (BGBI. | S. 3836) geandert worden ist, finden entsprechend Anwendung. Pfle-
gewohngeld kann gegenuber der pflegebedurftigen Person zuriickgefordert werden, soweit sie
oder ihre Vertreterin oder ihr Vertreter die Zahlung zur Ubernahme der ihr ansonsten gesondert
berechneten Aufwendungen nach § 11 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen
durch vorsatzlich oder grob fahrldssig unrichtige oder unvollstandige Angaben oder durch
pflichtwidriges Unterlassen veranlasst hat.
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(4) Pflegewohngeld wird unmittelbar an die Einrichtung ausgezahlt zur Ubernahme der ansons-
ten durch die pflegedirftige Person zu tragenden Aufwendungen nach § 11 des Alten- und Pfle-
gegesetzes Nordrhein-Westfalen. Die pflegebedirftige Person erhalt hierliber einen Bescheid,
der die Ergebnisse der Anspruchsprifung sowie Gegenstand, Grundlage und Hohe der Leistung
enthalt. Die Tragerin oder der Trager der Pflegeeinrichtung erhalt eine Mitteilung Uiber die Hohe
der Leistungen.

(5) Pflegewohngeld wird grundsatzlich ab Antragstellung gewahrt. Erfolgt die Antragsstellung
auch fur einen bereits abgelaufenen Zeitraum, wird Pflegewohngeld fur héchstens drei Monate
rickwirkend ab dem Tag bewilligt, ab dem die Voraussetzungen erfiillt waren. § 16 Absatz 2 des
Ersten Buches Sozialgesetzbuch gilt entsprechend.

(6) Liegen keine Anhaltspunkte fir ein nur vorlaufiges Vorliegen der Bewilligungsvoraussetzun-
gen oder fiir wesentliche Anderungen der Bewilligungsvoraussetzungen vor, wird Pflegewohn-
geld - bei Fortbestand der Berechtigung — in der Regel fiir einen Zeitraum von zwdlf Monaten
bewilligt. Eine vorzeitige Anderung der Bewilligung erfolgt nur bei wesentlichen Anderungen von
Tatsachen oder Verhaltnissen, die fur die Leistungen erheblich sind. Hierzu zédhlen insbesondere

1. die Zuordnung zu einer anderen Pflegestufe,
2. die Vereinbarung neuer Vergutungsregelungen,
3. eine Veranderung der Festsetzung nach § 12.

Sie soll auf Antrag der pflegebediirftigen Person auch erfolgen, wenn die Anderungen der Ein-
kommens- und Vermdgensverhaltnisse mehr als 30 Prozent der monatlichen Bewilligungssum-
me ausmachen.

(7) §§ 91 und 93 des Zwolften Buches Sozialgesetzbuch sind entsprechend anwendbar.

Abschnitt 2
Forderung von vollstationaren Pflegeeinrichtungen fiir das Angebot der Kurzzeitpflege

§17
Forderberechtigung

(1) Tragerinnen und Trager von vollstationaren Pflegeeinrichtungen im Sinne des § 71 Absatz 2
Nummer 2 Variante 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch erhalten zur Finanzierung ihrer férder-
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fahigen Aufwendungen nach § 11 Absatz 1 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen,
die der Kurzzeitpflege gemaB § 42 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zuzuordnen sind, eine
offentliche Forderung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Berechtigt zur Inanspruchnahme einer Férderung nach § 13 des Alten- und Pflegegesetzes
Nordrhein-Westfalen sind vollstationare Pflegeeinrichtungen, die die Voraussetzungen nach § 11
Absatze 2 und 3 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen erfiillen und den Pflegebe-
durftigen keine forderfahigen Aufwendungen berechnen.

§18
FordermaBstab, Berechnung der Férderung

(1) Grundlage der Foérderung ist grundsatzlich die volle Hohe der nach § 12 festgesetzten Auf-
wendungen. Bei Einrichtungen, die ausschlieBlich Kurzzeitpflege anbieten (solitare Kurzzeitpfle-
geeinrichtungen), ist abweichend von § 12 Absatz 5 mindestens eine durchschnittliche Bele-
gungsquote von 80 Prozent der Berechnung zugrunde zu legen.

(2) Die Forderung wird fir tatsachliche Belegungstage durch Personen, die als pflegebediirftig
nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch anerkannt sind, gewahrt. Aufnahmetag und Entlas-
sungstag gelten als je ein gesonderter Tag.

§19
Verfahren

(1) Die Forderung ist bei dem o6rtlichen Trager der Sozialhilfe oder dem Trager der Kriegsopfer-
flrsorge zu beantragen, in dessen Bereich der Nutzer oder die Nutzerin einer Einrichtung der
Kurzzeitpflegeeinrichtung seinen oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Aufnahme
in diese Einrichtung hat oder in den zwei Monaten vor der Aufnahme zuletzt gehabt hat. Dem
Antrag sind das Ergebnis der ermittelten Aufwendungen nach § 12, eine Aufstellung Uber die Be-
legungstage und eine Bescheinigung der zustandigen Behorde liber die Erflllung der qualitati-
ven Voraussetzungen zum Nachweis der grundsatzlichen Férderberechtigung der Einrichtung
beizufligen, soweit sie der zustandigen Behdrde nicht bereits vorliegen.

(2) Der Antrag auf den Zuschuss ist monatlich bis zum 15. des folgenden Kalendermonats zu
stellen. Die Auszahlung des Zuschusses hat bis zum 30. des auf den Antrag folgenden Monats
zu erfolgen.

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 27739



Abschnitt 3
Forderung von teilstationdren Pflegeeinrichtungen

§ 20
Forderberechtigung

(1) Tragerinnen und Trager von Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen erhalten zur Finanzierung
ihrer nach § 11 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen forderfahigen Aufwendun-
gen eine offentliche Forderung entsprechend den nachfolgenden Bestimmungen.

(2) Berechtigt zur Inanspruchnahme einer Férderung nach § 13 des Alten- und Pflegegesetzes
Nordrhein-Westfalen sind Tages- und Nachtpflegeeinrichtungen, die die Voraussetzungen nach
§ 11 Absatze 2 und 3 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen erfiillen und den Pfle-
gebedirftigen keine Aufwendungen berechnen, die nach diesem Kapitel gefordert werden.

§21
FordermaBstab, Berechnung der Forderung

(1) Grundlage der Forderung ist grundsatzlich die volle Hohe der nach § 12 festgesetzten Auf-
wendungen. Hierbei ist

1. abweichend von § 2 Absatz 2 ein maximaler Gesamtbetrag von 1590 € je gm Nettogrundfla-
che als Angemessenheitsgrenze anzuwenden,

2. abweichend von § 2 Absatz 5 ein Zeitraum von 25 Jahren der linearen Verteilung zugrunde zu
legen,

3. abweichend von § 12 Absatz 5 mindestens eine durchschnittliche Belegungsquote von 80 Pro-
zent der Berechnung zugrunde zu legen,

4. abweichend von § 12 Absatz 6 zur Verteilung der anerkennungsfahigen Aufwendungen auf
die Belegungstage von 250 moglichen Belegungstagen im Jahr bei einer betrieblichen Nutzung
von flinf Tagen in der Woche auszugehen.

Die Abweichungen nach Nummer 1 und 2 sind auch im Rahmen des § 8 zu beachten. Bei § 8 Ab-
satz 3 Nummern 1 und 3 ist daher bei Angeboten im Sinne des § 20 aufgrund des Zeitraums von
25 Jahren fur die lineare Verteilung ein Prozentsatz von 4 Prozent zu Grunde zu legen.

(2) Die Forderung wird gewahrt flir tatsachliche Belegungstage durch Personen, die als pflege-
bedurftig nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch anerkannt sind. Der Aufhahmetag und der
Entlassungstag gelten als je ein Tag.
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§22
Verfahren

(1) Die Forderung ist bei dem ortlichen Trager der Sozialhilfe oder dem Trager der Kriegsopfer-
flirsorge zu beantragen, in dessen Bereich der Nutzer oder die Nutzerin einer Einrichtung der
Tages- oder Nachtpflegeeinrichtung seinen oder ihren gewdhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der
Aufnahme in diese Einrichtung hat oder in den zwei Monaten vor der Aufnahme zuletzt gehabt
hat. Dem Antrag sind das Ergebnis der ermittelten Aufwendungen nach § 12, eine Aufstellung
Uber die Belegungstage und eine Bescheinigung der zustandigen Behoérde Uber die Erflllung der
qualitativen Voraussetzungen zum Nachweis der grundsatzlichen Férderberechtigung der Ein-
richtung beizufligen.

(2) Der Antrag auf den Zuschuss ist monatlich bis zum 15. des folgenden Kalendermonats zu
stellen. Die Auszahlung des Zuschusses hat bis zum 30. des auf den Antrag folgenden Monats
zu erfolgen.

Abschnitt 4
Forderung ambulanter Pflegeeinrichtungen

§ 23
Forderberechtigung

(1) Tragerinnen und Trager von ambulanten Pflegeeinrichtungen, die iber einen gliltigen Versor-
gungsvertrag nach § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch verflgen, erhalten zur Fi-
nanzierung ihrer forderfahigen Aufwendungen nach § 11 Absatz 1 des Alten- und Pflegegesetzes
Nordrhein-Westfalen eine 6ffentliche Férderung entsprechend den nachfolgenden Bestimmun-

gen.

(2) Berechtigt zur Inanspruchnahme einer Forderung nach § 12 des Alten- und Pflegegesetzes
Nordrhein-Westfalen sind ambulante Pflegeeinrichtungen, die die Voraussetzungen nach § 1
Absatze 2 und 3 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen erflillen und den Pflegebe-
durftigen nicht neben der Inanspruchnahme der Forderung weitere Aufwendungen geman § 82
Absatz 2 Nummer 1 und Nummer 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch berechnen.

§24
Berechnung der Férderung

(1) Die Forderung nach § 12 Alten- und Pflegegesetz Nordrhein-Westfalen wird als pauschale
Forderung gewahrt. Grundlage ist der Umsatz, den die Pflegeeinrichtung durch die Erbringung
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von Leistungen erwirtschaftet, fir die der Art nach eine Vergutung nach dem SGB Xl vereinbart
oder gesetzlich vorgesehen ist (Gesamtumsatz). Bei der Ermittlung des Gesamtumsatzes flieBen
auch die von den Pflegebediirftigen beziehungsweise Personen, die wegen erheblich einge-
schrankter Alltagskompetenz die Voraussetzungen des § 45 a SGB Xl erfiillen, (Leistungsemp-
fangerinnen und -empfangern) selbst oder anderen Kostentragern als den gesetzlichen oder pri-
vaten Pflegekassen getragenen Vergutungsbestandteile ein.

Die gegenliber den Leistungsempfangerinnen und -empfangern und anderen Kostentragern be-
rechneten Betrage zur Refinanzierung der Ausbildungsumlage nach § 9 Verordnung uber die Er-
hebung von Ausgleichsbetragen zur Finanzierung der Ausbildungsvergitungen in der Altenpfle-
ge (Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung - AltPflAusglVO) vom 10. Januar 2012 (GV.
NRW. S. 10) sind von der zustéandigen Behorde aus dem Gesamtumsatz herauszurechnen. Hierzu
wird der flir den Erhebungszeitraum festgesetzte Ausgleichsbetrag gemaB § 9 der Altenpflege-
ausbildungsausgleichsverordnung vom ermittelten Gesamtumsatz abgezogen. Zur Berucksichti-
gung der tatsachlichen Ausbildungsaufwendungen ist im Gegenzug der nach §§ 11 und 12 Alten-
pflegeausbildungsausgleichsverordnung abschlieBend festgesetzte Erstattungsbetrag dem so
berechneten Betrag hinzuzurechnen (Bemessungsgrundlage).

Die Gesamthdhe der Férderung ergibt sich aus:

1. einem prozentualen Anteil von 6,62 Prozent bezogen auf die Halfte der Bemessungsgrundla-
ge,

2. einem den Punktwert berlicksichtigenden Anteil bezogen auf die Halfte der Bemessungs-
grundlage. Zur Berechnung dieses Anteils wird die Halfte der Bemessungsgrundlage durch den
einrichtungsbezogenen Punktwert dividiert. Fir die durch diese Division als Ergebnis ermittelten
fiktiven Abrechnungspunkte wird je 100 Punkte ein Forderbetrag von 0,27 € gewahrt.

(2) Der Forderzeitraum umfasst das Kalenderjahr. MaBgeblich fiir die Bemessung der Férderung
nach Absatz 1ist die Summe der im Férderzeitraum durch die Einrichtung innerhalb von Nord-
rhein-Westfalen erbrachten Leistungen.

(3) Auf die fur den Forderzeitraum entfallende Férdersumme erhalt die Tragerin oder der Trager
der ambulanten Pflegeeinrichtung vier Abschlagszahlungen in gleicher Hohe jeweils zum 15. Fe-
bruar, 15. Mai, 15. August und 15. November eines Jahres. Die Héhe der Abschlagszahlungen
wird zu Beginn des Jahres festgesetzt. MaBgeblich flir die Bemessung der Abschlagszahlungen
ist die Summe der in dem Jahr, das zwei Jahre vor dem Férderzeitraum liegt, innerhalb von
Nordrhein-Westfalen erbrachten Leistungen. Hat der ambulante Dienst in diesem Zeitraum sei-
nen Betrieb noch nicht aufgenommen, so ist die Héhe der Abschlagszahlungen im Wege einer
Schatzung des mutmaBlichen Leistungsvolumens im Férderzeitraum zu ermitteln. Der Schatzung
konnen samtliche bereits verfligbaren Daten zum Leistungsvolumen des Dienstes zugrunde ge-
legt werden. Die Festsetzung der Hohe der Abschlagszahlungen kann auch dann im Wege der
Schatzung erfolgen, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass der Férderbetrag flr den
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Férderzeitraum deutlich von der nach Satz 2 ermittelten Summe der Abschlagszahlungen abwei-
chen wird.

(4) Nach Abschluss des Forderzeitraums erfolgt die abschlieBende Festsetzung der Fordersum-
me. Ergibt sich eine Differenz zur Gesamthdhe der ausgezahlten Abschlagszahlungen, ist eine
Rickzahlung oder Nachzahlung festzusetzen und soweit mdglich mit der nachstmoglichen Ab-
schlagszahlung zu verrechnen. Der librige Differenzbetrag ist gesondert festzusetzen.

(5) Stellt eine ambulante Pflegeeinrichtung ihren Betrieb ein, so wird die Forderung nur fir die
Monate der Betriebsflihrung gezahlt. Die Abschlagszahlungen sind umgehend nach der Kennt-
niserlangung von der Betriebseinstellung einzustellen. Eine Endabrechnung ist umgehend durch-
zuflhren.

§ 25
Verfahren

(1) Die Forderung ist schriftlich beim 6rtlichen Trager der Sozialhilfe zu beantragen, in dessen
Gebiet sich die Einrichtung befindet. Der Antrag soll bis spatestens zum 31. August des Vorjahres
gestellt werden und muss folgende Angaben und Unterlagen enthalten:

1. Name und Sitz der Einrichtung unter Angabe der Tragerin oder des Tragers,
2. den Versorgungsvertrag nach § 72 Absatz 1 des Elften Buches Sozialgesetzbuch,

3. eine Bestatigung, dass den pflegebediirftigen Menschen fiir den Férderzeitraum keine nach
diesem Kapitel forderfahigen Investitionsaufwendungen berechnet werden,

4. die Angaben Uber die im Jahr vor der Antragstellung nach § 24 Absatz 1 erbrachten Pflege-
leistungen,

5. die Angabe des fur das Jahr vor der Antragstellung in der Vereinbarung nach § 89 des Elften
Buches Sozialgesetzbuch festgelegten Punktwertes und

6. die Bescheide Uber den gemaB § 9 der Altenpflegeausbildungsausgleichsverordnung im Jahr
vor der Antragstellung zu zahlenden Umlagebeitrag sowie die nach § 11 der Altenpflegeausbil-
dungsausgleichsverordnung gezahlte Erstattung.

Auf Verlangen der zustandigen Behorde hat die Tragerin oder der Trager die Richtigkeit der An-
gaben nachzuweisen.

(2) Hat die Tragerin oder der Trager eine Férderung nach § 24 erhalten, stellt aber keinen erneu-
ten Antrag, so hat sie beziehungsweise er die Angaben nach Absatz 1 Nummer 4 zur Durchfiih-
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rung der Endabrechnung der zustandigen Behorde gesondert bis zum 1. Juni des auf den For-
derzeitraum folgendes Jahres mitzuteilen. Unterbleibt die Mitteilung trotz Fristsetzung der zu-
standigen Behdrde, kann diese die Abschlagszahlungen bis zum Nachholen der Mitteilung und
einer hierauf basierenden Abrechnung nach § 24 Absatz 4 vollstandig zurickfordern.

Kapitel 3
Gesonderte Berechnung nicht geférderter Aufwendungen im Sinne
des § 82 Absatz 2 Nummer 1und 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch

§ 26
Geforderte Einrichtungen, § 82 Absatz 3 des Elften Buches Sozialgesetzbuch

(1) Soweit eine 6ffentliche Forderung nach § 11 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-West-
falen die nach § 12 ermittelten Betrage nicht vollstandig abdeckt, kann die Tragerin oder der Tra-
ger diesen Teil der Aufwendungen den Pflegebedurftigen gesondert berechnen.

(2) Die Berechnung erfordert die Zustimmung des Uberdrtlichen Tragers der Sozialhilfe, in des-
sen Bezirk die Einrichtung liegt, und ist gemeinsam mit der Festsetzung des Betrages nach § 12
Zu beantragen.

§ 27
Nicht geforderte Einrichtungen, § 82 Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch

Erhalt eine Pflegeeinrichtung keine 6ffentliche Férderung und verzichtet sie auf die Inanspruch-
nahme von Pflegewohngeld nach § 14 des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen, so
hat sie ihre gesonderte Berechnung geman § 82 Absatz 4 des Elften Buches Sozialgesetzbuch
gegeniiber dem Uberortlichen Trager der Sozialhilfe, in dessen Bezirk die Einrichtung liegt, ledig-
lich mitzuteilen.

Teil 2
Landesausschuss Alter und Pflege

§ 28
Aufgabe, Zusammensetzung

(1) Der Landesausschuss Alter und Pflege kann die Landesregierung bei samtlichen Fragen der
Alten- und Pflegepolitik im Sinne des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen beraten
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und dabei Empfehlungen abgeben. Bei Empfehlungen zu Fragen der Pflegeversicherung ist § 92
Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch zu beachten.

(2) Der Landesausschuss Alter und Pflege setzt sich zusammen aus je einem Mitglied

1. je Landesverband der Selbsthilfe alterer und pflegebediirftiger Menschen, Menschen mit Be-
hinderungen, chronisch Kranker und pflegender Angehdriger,

2. der Landesseniorenvertretung, des Landesbehindertenbeirats und des Landesintegrationsra-
tes,

3. je Landesverband der Leistungsanbieter (privat, kommunal, Freie Wohlfahrtspflege),
4. je Kommunalem Spitzenverband,
5. je Landschaftsverband,

6. je Landesverband der Pflegekassen sowie des Verbandes der Privaten Krankenversicherung
e.V,,

7. je Medizinischem Dienst der Krankenversicherung,

8. je Landesverband der Berufsverbande und Fachgesellschaften flir Belange im Sinne des Al-
ten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen,

9. je Gewerkschaft, in der in der Pflege oder Betreuung alterer Menschen tatige Personen orga-
nisiert sind,

10. aus dem fur das Zwdlfte Buch Sozialgesetzbuch zustédndigen Ministerium,
11. aus dem fir Bauen zustandigen Ministerium,
12. aus dem fur das Alten- und Pflegegesetz zustandigen Ministerium.

Sofern sich Interessenvertretungen im Sinne der Nummer 1 flr die Alten- und Pflegepolitik in
NRW im Sinne des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen mit Gberregionaler Bedeu-
tung engagieren, die keine landesverbandliche Organisationsstruktur haben, kann das zustandi-
ge Ministerium auch Mitglieder dieser Interessenvertretungen in den Landesausschuss Alter und
Pflege berufen. Ferner gehoren drei Vertretungen der Beratungs- und Prifbehdrde nach dem
Wohn- und Teilhabegesetz sowie die Beauftragten der Landesregierung fiir die Belange der
Menschen mit Behinderung und der Patientinnen und Patienten in NRW dem Landesausschuss
Alter und Pflege mit beratender Stimme an.

(3) Das zustandige Ministerium beruft die Mitglieder des Landesausschusses Alter und Pflege
auf Vorschlag der vertretenen Institutionen und setzt dabei das Ziel einer geschlechterparitati-
schen Besetzung des Gremiums um. Jede Institution Gbermittelt hierfliir dem Ministerium zwei
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Vorschlage, wobei die Vorschlage jeweils eine Frau und einen Mann umfassen missen. Aus die-
sen Vorschlagen beruft das Ministerium eine Person als ordentliches Mitglied und eine Person
als stellvertretendes Mitglied.

(4) Die Amtsdauer der Mitglieder sowie ihrer Stellvertretungen betragt vier Jahre. Die Mitglieder
bleiben darlber hinaus im Amt, bis sich der Landesausschuss Alter und Pflege neu konstituiert
hat. Die Amtsdauer eines wahrend einer Amtsperiode neu bestellten Mitglieds endet mit dem Ab-
lauf der Amtsperiode der Ubrigen Mitglieder.

(5) Die ordentlichen und stellvertretenden Mitglieder des Landesausschusses Alter und Pflege
kénnen ihr Amt durch schriftliche Erkldrung gegentber dem zustéandigen Ministerium niederle-
gen. Sie kdnnen zudem von den Institutionen, die sie vorgeschlagen haben, abberufen werden.
Die Abberufung ist dem zustandigen Ministerium mitzuteilen. Das Ministerium fordert im Fall ei-
ner Niederlegung des Amtes beziehungsweise einer Abberufung die Institution, die das Mitglied
vorgeschlagen hatte, zu einem neuen Vorschlag auf. Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§29
Vorsitz

(1) Der Landesausschuss Alter und Pflege wahlt aus seiner Mitte jeweils fur die Dauer von zwei
Jahren eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden sowie ihre beziehungsweise seine Stellvertre-
tung. Die oder der Vorsitzende und deren Stellvertretung kénnen ihr Amt durch schriftliche Erkla-
rung gegenuber dem zustandigen Ministerium niederlegen und zudem von den Ausschussmit-
gliedern abberufen werden.

(2) Die oder der Vorsitzende beziehungsweise die Stellvertretung leitet die Sitzungen des Lan-
desausschusses Alter und Pflege und kommuniziert dessen Beschliisse nach auBen. Sind die
oder der Vorsitzende ebenso wie die Stellvertretung an der Sitzungsleitung gehindert, Gber-
nimmt eine Vertretung des zustandigen Ministeriums die Sitzungsleitung.

§ 30
Verfahren

(1) Der Landesausschuss Alter und Pflege tagt mindestens zweimal jahrlich.

(2) Die Arbeit des Landesausschusses Alter und Pflege wird vom zustandigen Ministerium unter-
stitzt. Dieses nimmt die von den Mitgliedern Ubermittelten Vorschlage zur Tagesordnung entge-
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gen und legt in Abstimmung mit der oder dem Vorsitzenden Ort, Zeit und Tagesordnung der Sit-
zung fest. Die Einladung wird spatestens am 21. Tag vor der jeweiligen Sitzung versandt. Zu je-
der Sitzung wird von dem flir das Alten- und Pflegegesetz zustandigen Ministerium ein Protokoll
erstellt.

(3) Der Landesausschuss Alter und Pflege ist beschlussfahig, wenn neben dem Vorsitz mindes-
tens die Halfte seiner Mitglieder anwesend ist. Seine Empfehlungen sowie die Wahl und Abberu-
fung der oder des Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden bedurfen vorbehaltlich der
Regelung des § 92 Satz 2 des Elften Buches Sozialgesetzbuch einer qualifizierten Mehrheit. Die-
se ist erreicht, wenn ein Vorschlag die Zustimmung der Mehrheit der Mitglieder und von zwei
Dritteln der in der Sitzung anwesenden Mitglieder erhalt.

(4) Die Sitzungen sind offentlich, soweit der Landesausschuss Alter und Pflege nicht mit einfa-
cher Mehrheit der Anwesenden beschlieBt, dass die Beratung eines Tagesordnungspunktes aus
Grinden der Vertraulichkeit des Beratungsgegenstandes ausnahmsweise nicht 6ffentlich erfolgt.
Zu den Sitzungen kénnen Expertinnen und Experten, insbesondere aus gesellschaftlichen Grup-
pen und der Wissenschaft, hinzugezogen werden.

(5) Der Landesausschuss Alter und Pflege kann Arbeitsgruppen zur Vorbereitung und vertieften
Beratung einzelner Themen bilden. Die Arbeitsgruppen haben den Mitgliedern des Landesaus-
schusses Alter und Pflege regelmaBig Uber ihre Tatigkeit zu berichten. Der Beschluss von Emp-
fehlungen ist alleine dem Landesausschuss vorbehalten. Der Landesausschuss Alter und Pflege
kann zudem eine Gruppe von Mitgliedern mit der Vorbereitung seiner Sitzungen und der kurz-
fristigen Beratung wichtiger Themen zwischen den ordentlichen Sitzungsterminen beauftragen.

(6) Die Mitglieder des Landesausschusses Alter und Pflege tragen die ihnen durch die Zusam-
menarbeit entstehenden Kosten grundsatzlich selbst. Mitgliedern, die in keinem Beschaftigungs-
verhaltnis zu ihren Verbanden stehen und auch sonst keine Vergltung erhalten, kénnen die not-
wendigen Fahrtkosten in entsprechender Anwendung des Gesetzes Uber die Entschadigung der
ehrenamtlichen Mitglieder von Ausschussen in der jeweils geltenden Fassung (Ausschussmit-
glieder-Entschadigungsgesetz - AMEG) vom 13. Mai 1958, das zuletzt durch Gesetz vom 19. De-
zember 2013 (GV. NRW. S. 880) geandert worden ist, erstattet werden. Sofern es sich bei dem
Mitglied, das die Voraussetzungen des Satzes 2 erfillt, um einen schwerbehinderten Menschen
handelt, der fir die Teilnahme an der Sitzung eine personliche Assistenz in Anspruch genommen
hat, so werden auch die notwendigen Fahrtkosten dieser Assistenz erstattet.

Teil 3
Schlussvorschriften
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§ 31
Zustandigkeiten

Das zustandige Ministerium im Rahmen dieser Verordnung ist das flr das Alten- und Pflegege-
setz Nordrhein-Westfalen zustandige Ministerium.

§ 32
Elektronische Datenverarbeitung

(1) Das zustandige Ministerium wird fiir die in den §§ 10, 11, 12, 19, 22 und 25 beschriebenen An-
trags- und Verwaltungsverfahren ein elektronisches Datenverarbeitungssystem entwickeln. Die
nach den in Satz 1 genannten Vorschriften zustandigen Behérden und die antragstellenden Tra-
gerinnen und Trager sind verpflichtet, dieses Verfahren zu nutzen. Das Verfahren entbindet je-
doch nicht von der Verpflichtung, bestimmte Erklarungen mit rechtsverbindlicher Unterschrift
abzugeben, soweit dies vorgeschrieben ist. Soweit Tragerinnen und Trager nicht Uber die tech-
nischen Voraussetzungen verfligen, kann ausnahmsweise auch eine schriftliche Meldung der er-
forderlichen Daten erfolgen. Daruber hinaus kann das zustandige Ministerium Gber Ausnahmen
von der Verpflichtung nach Satz 2 im Wege der Allgemeinverfigung entscheiden.

(2) Die zustandigen Behorden sind berechtigt, zum Zwecke der Durchfiihrung des Verfahrens
folgende Daten zu verarbeiten:

1. Name, Anschrift und Rechtsform der Tragerin oder des Tragers der Einrichtung,

2. samtliche nach §§ 10, 11, 12, 19, 22 und 25 den Antragen auf Férderung oder Zustimmung zur
gesonderten Berechnung beizufligenden Angaben.

(3) Verantwortliche Stelle im Sinne des § 3 Absatz 3 des Gesetzes zum Schutz personenbezoge-
ner Daten (Datenschutzgesetz Nordrhein-Westfalen) in der Fassung der Bekanntmachung vom
9. Juni 2000 (GV. NRW. S. 542), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 5. Juli 2011
(GV. NRW. S. 338), ist die Stelle, die im Rahmen ihrer Zustandigkeit nach dieser Verordnung Da-
ten in eigener Verantwortung verarbeitet oder in ihrem Auftrag von einer anderen Stelle verar-
beiten Iasst. Verantwortliche Stelle fur den Einsatz des Verfahrens der elektronischen Datenver-
arbeitung ist das fur die Pflegeversicherung zustandige Ministerium.

§33
Inkrafttreten, AuBerkrafttreten, Ubergangsregelungen

(1) Die Verordnung tritt zwei Tage nach der Verkiindung in Kraft.
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(2) Mit Inkrafttreten dieser Verordnung treten

1. die Verordnung uber die gesonderte Berechnung nicht geférderter Investitionsaufwendungen
fur Pflegeeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz vom 15. Oktober 2003 (GV. NRW. S. 611),

2. die Verordnung Uber die allgemeinen Grundsatze der Férderung von Pflegeeinrichtungen
nach dem Landespflegegesetz vom 15. Oktober 2003 (GV. NRW. S. 610),

3. die Verordnung Uber die Férderung ambulanter Pflegeinrichtungen nach dem Landespflege-
gesetz vom 4. Juni 1996 (GV. NRW. S. 197),

4. die Pflegeeinrichtungsforderverordnung vom 15. Oktober 2003 (GV. NRW. S. 613) sowie

5. die Landespflegeausschuss-Verordnung vom 7. Februar 1995 (GV. NRW. S. 116)

auBer Kraft.

(3) Die Forderung der ambulanten Pflegeeirichtungen nach § 11 Alten- und Pflegegesetz erfolgt
Ubergangsweise flr das Kalenderjahr 2015 nach den Vorschriften der Verordnung tber die For-
derung ambulanter Pflegeinrichtungen nach dem Landespflegegesetz vom 4 Juni 1996 (GV.
NRW. S. 197) in der bis zum Inkrafttreten dieser Verordnung geltenden Fassung. Mit der Beantra-
gung der Forderung sind von den Einrichtungen neben den fir die Férderberechnung 2015 rele-
vanten Daten auch die nach § 24 Absatz 1 relevanten Werte zum Umsatz nach dem Elften Buch
Sozialgesetzbuch, zur Ausbildungsumlage und zu den einrichtungsbezogenen Punktwerten fir
die Jahre 2011 und 2013 anzugeben. Auf der Grundlage der dabei erhobenen Daten lberpriift die
Landesregierung die in § 24 festgelegten BerechnungsmaBstabe fir die klinftige Forderberechti-
gung (Prozentwert nach § 24 Absatz 1 Satz 7 Nummer 1, punktwertbezogener Forderbetrag nach
§ 24 Absatz 1 Satz 7 Nummer 2 und Aufteilung der Berechnungsanteile zwischen prozentualer
und punktwertbezogener Forderung) im Hinblick auf die Gewahrleistung der Stabilitat des Ge-
samtfordervolumens sowie der Vermeidung unvertretbarer EinbuBen der Einrichtungen aufgrund
der Umstellung des Forderverfahrens. Auf der Grundlage der Uberpriifung legt die Landesregie-
rung nach Anhoérung der Verbande der betroffenen Einrichtungstrager die Berechnungsparame-
ter des § 24 Absatz 1 Satz 7 bis zum 1. September 2015 abschlieBend fest. Das zustandige Minis-
terium kann im Zusammenhang mit der Uberpriifung durch Allgemeinverfiigung die Antrags- und
Verfahrensfristen fir das Jahr 2016 ausnahmsweise abweichend von § 25 festlegen.

(4) Das zustandige Ministerium Uberprift die Wirksamkeit dieser Verordnung. Die Landesregie-
rung unterrichtet den Landtag Uber das Ergebnis bis zum 31. Juli 2019.

(5) Fur Einrichtungen, die bereits vor dem 1. Juli 2008 einen Antrag auf Abstimmung des Raum-
programms bei der zustandigen Behorde gestellt und bei Inkrafttreten dieser Verordnung bereits
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mit der BaumaBnahme tatsachlich begonnen haben, gilt § 2 Absatz 5 dieser Verordnung mit der
MaBgabe, dass die lineare Verteilung auf 25 Jahre erfolgt.

Dusseldorf, den 21. Oktober 2014

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen

Die Ministerprasidentin

Hannelore Kraft

Die Ministerin
fur Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

Barbara Steffens

GV.NRW. 2014 S. 656

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 38/39


https://recht.nrw.de/gvnrw/2014-s656

Anlagen

Anlage 1 (Anlage 1)
URL zur Anlage [Anlage 1]

Herausgeber: Im Namen der Landesregierung, das Ministerium des Innern des Landes Nordrhein-West-
falen, Friedrichstr. 62-80, 40217 Dusseldorf 39/39


https://recht.nrw.de/system/files/VA/14605-22146-gv30-1anlage.pdf

	Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Nordrhein-Westfalen
	 Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes Nordrhein-Westfalen und nach § 92 SGB XI (APG DVO NRW) 

	Anlagen

